
Im Jahr 2013 wurden ungefähr
33.000 Euro für die Rechtsberatung und
-vertretung bedürftiger Opfer politisch
motivierter Gewalttaten ausgezahlt. Die
Mittel der Stiftung sind aber verständli-
cherweise nicht unerschöpflich.

Die Stiftung ist daher weiterhin auf
Spenden angewiesen. Die Anwaltschaft
ist aufgerufen, die Stiftung zu unter-
stützen. Neben der Möglichkeit der direk-
ten Spende kann man bei den Gerichten
auch darauf hinwirken, dass die Stiftung
durch gerichtliche Geldauflagen gemäß
§ 153a StPO oder Bewährungsauflagen
begünstigt wird. Sie ist in die Listen der
gemeinnützigen Einrichtungen auf-
genommen, denen diese Geldauflagen
zugutekommen können. Jegliche Ver-
waltungskosten für die Stiftung werden
nicht aus den Stiftungsgeldern finan-
ziert, sondern vom DAV übernommen.
Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin

Bitte unterstützen Sie unser Anliegen. Leisten Sie
einen kleinen oder größeren Beitrag auf das Konto
der Stiftung bei der Commerzbank,
Konto: 2 078 296 01, BLZ: 370 800 40,
IBAN: DE66 3708 0040 0207 8296 01,
BIC: DRESDEFF370.

AG StrafrechtAG Strafrecht

30 Jahre Arbeitsgemeinschaft:
Schwanken Bürgerrechte
wie die Konjunktur?

30. Herbstkolloquium 2013
in Berlin – Studie vorgestellt

Unter dieser provokanten Überschrift
fand das 30. Herbstkolloquium der Ar-
beitsgemeinschaft Strafrecht im No-
vember 2013 in Berlin statt. Zugleich
wurde die Arbeitsgemeinschaft 30
Jahre alt. Denn die erste Tagung 1984
war auch die Gründungsveranstaltung
der Arbeitsgemeinschaft.
Der Vorsitzende Rechtsanwalt Dr. Wer-
ner Leitner wies vor 350 Teilnehmern
darauf hin, dass Strafverteidigung und
Bürgerrechte seit dem ersten Herbstkol-
loquium 1984 in Mainz eine enorme
Entwicklung vollzogen hätten. Dies
werde durch die Themen auf dem
Herbstkolloquium „Recht auf Aktenein-
sicht“, „Untersuchungshaft“, „Durch-
suchung und Beschlagnahme“ aber
auch „Überwachung der TKÜ“ deutlich.
Insbesondere die Telekommunikation-
süberwachung stelle eine neue Welt, die
der „Abhörwelt“, dar. Verteidigergesprä-
che seien jüngst abgehört worden – ein
Skandal direkt „vor der Haustür“. Man
könne insoweit auch fragen, ob die Ein-
schränkung der Bürgerrechte Konjunk-
tur habe.

Mängel bei Pflichtverteidigerbestellung
Zum Jubiläumstag hatte der Geschäfts-
führende Ausschuss an die Arbeits-
gemeinschaft ein ganz besonderes Ge-
schenk überreicht: Die Studie zur
„Praxis der Verteidigerbestellung durch
den Richter – von der Rechtswirklichkeit
der Beiordnung nach § 140 Abs. 1 Nr. 4
StPO“ war bei der Forschungsstelle
„Recht und Praxis der Strafverteidi-
gung“ an der Goethe-Universität Frank-
furt am Main zur unabhängigen wissen-
schaftlichen Evaluierung des Gesetzes
zur Änderung des Untersuchungshaft-
rechts von 2009 in Auftrag gegeben wor-
den. Es ging um das Recht der Verteidi-
gerbeiordnung bei Untersuchungshaft
oder bei einstweiliger Unterbringung
nach § 140 StPO. Die Ergebnisse dieser
Studie wurden auf dem Herbstkollo-
quium von Prof. Dr. Matthias Jahn aus-
führlich vor Rechtspolitikern sowie
Strafverteidigern, Presse und Justiz vor-
gestellt. 3.200 Strafverteidigerinnen und

Strafverteidiger waren befragt worden.
Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass
die Praxis der Verteidigerbeiordnung
bei Untersuchungshaft oder einstweili-
ger Unterbringung intransparent sei.
Als Auswahlkriterien bei der Beiord-
nung dienten nach den Erfahrungen
der Praktiker unter anderem auch, ob
ein Rechtsanwalt zum persönlichen Be-
kanntenkreis des Ermittlungsrichters
gehöre und ob er einen Verteidigungs-
stil ohne Konfliktbereitschaft pflege. Die
Studie habe ergeben, dass eine Verteidi-
gerbestellung bereits vor der Verneh-
mung durch den Ermittlungsrichter im
sogenannten Vorführungstermin er-
folge und dass dem Beschuldigten ein
einmaliger Verteidigerwechsel nach ei-
ner „Verlegenheitswahl“ möglich sein
müsse. Sie ist auf der Homepage der Ar-
beitsgemeinschaft Strafrecht (www.ag-
strafrecht.de) eingestellt.

Am zweiten Tag der Festveranstal-
tung beschäftigte sich Dr. Ali B.
Norouzi mit der Frage, inwieweit der
Beweisantrag Seismograph des Straf-
verfahrens und zugleich auch Seismo-
graph der rechtstaatlichen Staatsverfas-
sung sein kann.

Eberhard Kempf Ehrenmitglied
Ein besonderes Ereignis des 30. Herbst-
kolloquiums stellte die Verleihung der
Ehrenmitgliedschaft an Eberhard
Kempf dar. Kempf hatte bereits auf
dem ersten Herbstkolloquium 1984
zum Thema „Ordnungsgewalt des Vor-
sitzenden“ vorgetragen und war immer
wieder Referent auf Tagungen der Ar-
beitsgemeinschaft. In seinen rechts-
politischen Tätigkeiten, ganz gleich auf
welcher Bühne, hat Kempf stets den
Kampf gegen den allmählichen Wandel
des Zeitgeistes vom freiheits- zum si-
cherheitsorientierten Denken auf-
genommen. Kempf dankte den Mitglie-
dern und nahm im Anschluss daran
eine Bestandsaufnahme nach dem Ur-
teil des BVerfG zum „Deal“ vom März
2013 vor. Das Urteil sah er skeptisch.
Überlegungen zur Modernisierung der
StPO – als Alternative zur Absprache in
der Ausprägung des § 275 c StPO – hät-
ten heute wieder an Aktualität gewon-
nen, die mit dem „Gesetz zur Regelung
der Verständigung im Strafverfahren“
von 2009 eigentlich ad acta gelegt
schienen.

Preis „pro reo“ verliehen
Den diesjährigen „pro-reo“-Preis der
Arbeitsgemeinschaft verlieh die Jury an
den Kriminalwissenschaftler und
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DAV fordert Hilfe für
Justizopfer

Die deutsche Justiz tut sich schwer
mit ihren Fehlern. Wer zu Unrecht
im Gefängnis gesessen hat, be-
kommt kaum Unterstützung. Der
Deutsche Anwaltverein (DAV) for-
dert daher in Deutschland endlich
Hilfe für Justizopfer zu schaffen,
wie bei einem Bewährungshelfer.
Dieser soll denen helfen, bei denen
sich später herausstellt, dass sie zu
Unrecht inhaftiert waren. Die Ver-
antwortung für einen solchen „Hel-
fer“ haben die Landesjustizministe-
rien. Betroffene bekämen hier dann
unmittelbare, unbürokratische Hilfe
und Unterstützung, zum Beispiel
auch zur Begleitung bei einem Be-
werbungsgespräch. „Es ist an der
Zeit, dass der Staat den Opfern von
Justizirrtümern hilft: mit einem Be-
auftragten für Justizopfer und einer
höheren Entschädigung“, fasst
Rechtsanwalt Ulrich Schellenberg
(Vizepräsident des DAV) zusammen.
Quelle: Pressemitteilung Nr. 4/14
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Rechtssoziologen Prof. Dr. Johannes
Feest für seine Verdienste um die For-
schung und die Aufklärung über das
Recht und die Rechtswirklichkeit in
deutschen Gefängnissen. Die Laudato-
rin Annette Willmes nannte das Thema
Strafvollzug, dem sich Feest leiden-
schaftlich und mit Beharrlichkeit wid-
met, ein Stiefkind von Wissenschaft
und Praxis, ein Stiefkind auch der Me-
dien, jedenfalls was die seriöse Seite
der Berichterstattung in den Medien
betreffe. Umso mehr gebühre Feest
dieser Preis, der, in seinem Fall, ein
rechtswissenschaftlicher, soziologischer
und humanistischer Ehrenpreis gleich-
zeitig sei. Es sei gut, dass Feest über
das, was hinter Gittern geschieht, for-
sche und aufkläre.

Mit aktuellen Fragen rund um den
NSU-Prozess beschäftigte sich am
Schluss des Herbstkolloquiums die von
Werner Leitner moderierte Podiums-
diskussion „das letzte Wort“, an der als
Diskutanten auf dem Podium die freie
Journalistin Wiebke Ramm, der Berli-
ner Rechtsanwalt Nicolas Becker, der
Opferbeauftragte des Landes Berlin Ro-
land Weber sowie der frühere Bundes-
tagsabgeordnete Wolfgang Wieland (als
Obmann im NSU-Untersuchungsaus-
schuss) saßen. Ramm nannte den
NSU-Prozess eine große Herausforde-
rung für alle daran Beteiligten. Wie-
land konstatierte ein staatliches Ver-
sagen der Strafverfolgungsbehörden.
Die von Leitner provokant gestellte
Frage nach einer möglichen Über-
macht der siebzig in dem Prozess auf-
tretenden Nebenkläger verneinte der
Opferbeauftragte Weber. Zwar werde
die große Menge von Nebenklägern
vielleicht von Seiten der Angeklagten
als physisch enorm empfunden, jedoch
würden den Nebenklägern keine wei-
tergehende Rechte zugestanden als die,
welche in der StPO verbrieft seien. Der
ehemalige RAF-Verteidiger Nicolas Be-
cker beurteilte das NSU-Verfahren als
weitaus weniger politisch. Die Verteidi-
ger verhielten sich auch distanzierter
zu dem NSU-Verfahren als das früher
bei den RAF Prozessen der Fall gewe-
sen sei.
Rechtsanwältin Tanja Brexl, Berlin
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1 Podiumsdiskussion zum Thema
„Der NSU-Prozess: Eine He-
rausforderung für den Rechts-
staat“: Es diskutierten unter Mo-
deration von Rechtsanwalt Dr.
Werner Leitner (Vorsitzender der
AG Strafrecht, M.) v.l.n.r.
Rechtsanwalt Nicolas Becker,
Journalistin Wiebke Ramm,
Rechtsanwalt Wolfgang Wieland
und Rechtsanwalt Roland
Weber.

2 Rechtsanwalt Dr. Ali B. Norouzi.

3 Rechtsanwältin Anja Sturm.

4 Rechtsanwalt Andrej Klein.

5 Rechtsanwalt Eberhard Kempf
wurde die Ehrenmitgliedschaft
verliehen.

6 Prof. Dr. Johannes Feest erhielt
den diesjährigen „pro-reo“-Preis
der Arbeitsgemeinschaft.

7 Rechtsanwalt Dr. Björn
Gercke.

8 Rechtsanwalt Dr. Panos
Pananis (l.) im Gespräch mit
Rechtsanwalt Reinhart
Michalke.

9 Constanze Kurz (Sprecherin
des Chaos Computer Clubs).

10 Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich
Sommer (Geschäftsführen-
der Ausschuss der Arbeits-
gemeinschaft) im Gespräch
mit jungen Teilnehmern.

11 Mehr als 350 Teilnehmer
kamen nach Berlin.

AnwBl 4 / 2014 347


